
Textliche Festsetzungen 
zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 258, 

Kennwort: "Hauenhorst-West" 

Festsetzungen gemäß § 9 BauGB bzw. nach BauNVO 

 
 

1. Die in § 4 Absatz 3 BauNVO aufgeführten ausnahmsweise im allgemeinen 
Wohngebiet zulässigen Nutzungen sind gemäß § 1 Absatz 6 Nr. 1 BauNVO 
ausgeschlossen. 

 
2. Gemäß § 9 Absatz 1 Nr. 24 müssen bei Gebäuden die im Plan angegebenen 

Passivschallschutzmaßnahmen durchgeführt werden. Die Schallschutzmaß-
nahmen beziehen sich auf die zur Bauerschaftsstraße gewandten Gebäude-
seiten, in denen zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen 

vorgesehenen Räume Schallschutzfenster(-türen) der angegebenen Schall-
schutzklasse nach VDI 2719 eingebaut werden müssen. 

 
3. Garagen und Carports mit ihren Zufahrten sind außerhalb der überbaubaren 

Flächen zulässig. 
 
4. Die mit Erhaltungsgebot belegten Flächen sind vor schädlicher Einwirkung 

zu schützen. Natürlicher Ausfall des Bestandes ist durch Neuanpflanzung 
mit artgleichen Gehölzen zu ersetzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB). 

 
5. Für die Neuanpflanzungen sind nur standortgerechte Bäume und Sträucher 

zu verwenden, wie B.: 

Bergahorn, Schwarzerle, Sandbirke, Hainbuche, Buche, Gemeine Esche, Vo-
gelkirsche Stileiche, Eberesche, Hasel, Weißdorn, Faulbaum, Brombeere. 

 
6. Die Grenzen von privaten Grünflächen zu öffentlichen Verkehrsflächen sind 

mit Hecken zu bepflanzen; Zäune sind unzulässig. Dies gilt nicht an Stra-

ßeneinmündungen, wo Sichtdreiecke von jeglicher sichtbehindernden Nut-
zung und Bepflanzung freizuhalten sind (max. Pflanzhöhe der Hecken 1m). 

 
7. Das anfallende Niederschlagswasser ist – bis auf den nördlichen Bereich des 

Vorhaben- und Erschließungsplanes – auf den jeweiligen Baugrundstücken 

zu versickern (§ 9 Absatz 1 Nr. 20 BauGB). 


